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2. Das Verwaltungsorgan wird verpflichtet, die Verwal
tungsentscheidung mit Gründen zu versehen (§ 10 Abs. 1 
Ziff. 2). -

In diesem Fall geht das Gericht'davon aus, daß die vom 
Verwaltungsorgan getroffene Entscheidung im Ergebnis rich
tig ist, jedoch eine mangelhafte oder gar keine Begründung 
aufweist. ^

3. Die Verwaltungsentscheidung wird aufgehoben, und das 
Gericht entscheidet in der Sache selbst anderweitig.

Diese Entscheidungsmöglichkeit muß aber in Gesetzen 
oder anderen Rechtsvorschriften ausdrücklich vorgesehen 
sein (§ 10 Abs. 2). Das betrifft z. B. folgende Fälle:
— Staatshaftungsansprüche, ^
— Ansprüche auf Entschädigung bei Bereitstellung von 

Grundstücken,
— Ansprüche auf Entschädigung für bei der Unterstützung 

der Deutschen Volkspolizei entstandene Schäden,
— die Aufnahme in die Wählerliste,
— «die Anordnung der Erziehungsaufsicht, der Erziehung in 

' einer anderen Familie oder der Heimerziehung, die Auf
hebung der Annahme an Kindes Statt, den Ausschluß der 
Umgangsbefugnis und die Ersetzung der Einwilligung zur 
Namensänderung durch die Jugendhilfe.
Von der Möglichkeit der Selbstentscheidung sollte das Ge

richt Gebrauch machen, wenn der Sachverhalt hinreichend 
aufgeklärt ist bzw. mit geringem Aufwand vom Gericht auf
geklärt werden kann und es nur noch einer anderen rechtli
chen Würdigung bedarf. Stellt sich jedoch heraus, daß die 
gesamten Umstände bisher ungenügend aufgeklärt Wurden, 
sollte auch hier eine Aufhebung und Zurückverweisung an 
das Verwaltungsorgan erfolgen.

4. Der Antrag wird als unbegründet oder als unzulässig 
abgewiesen (§ 10 Abs. 3).

Als unbegründet ist ein Antrag abzuweisen, wenn in der 
Verhandlung festgestellt wurde, daß sowohl die Entschei
dung als auch die Verfahrensweise des Verwaltungsorgans 
nicht zu beanstanden sind und deshalb keine Rechtsverlet
zung vorliegt. Stellt sich erst im Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung heraus, daß Gründe vorliegen, die eine Ver
handlung und Entscheidung über c^gn Antrag ausschließen 
(§ 31 ZPO), ist der Antrag als unzulässig abzuweisen.

Wird die Verwaltungsentscheidung aufgehoben und, ver
bunden mit Verpflichtungen, an das Verwaltungsorgan zu
rückverwiesen, ist dieses an die Entscheidung des Gerichts 
gebunden. Für das Verwaltungsorgan ergibt sich daraus die 
Pflicht, eine den Forderungen entsprechende Entscheidung 
zu treffen und diese dem Gericht mitzuteilen.17 18

Zu beachten ist, daß eine Verwaltungsehtscheidung nur 
zugunsten des die gerichtliche Nachprüfung beantragenden 
Bürgers aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das 
Verwaltungsorgan zurückgegeben werden kann. Damit soll 
verhindert werden, daß im Ergebnis des gerichtlichen Nach
prüfungsverfahrens-eine Entscheidung ergeht, durch die der 
Bürger schlechtergestellt wird. Auch bei der erneut zu tref
fenden Verwaltungsentscheidung ist dieses Prinzip zü be
rücksichtigen.

Das Gericht verhandelt und entscheidet in der Besetzung 
mit einem Richter und zwei Schöffen. Der Beschluß ist unmit
telbar im Anschluß an die (letzte) mündliche Verhandlung 
zu beraten, abzusetzen und zu verkünden, 19

Nach § 8 Abs. 3 kann bei besonderer Eilbedürftigkeit der 
Einzelrichter ohne vorherige mündliche Verhandlung ent
scheiden. Diese' Bestimmung trägt Ausnahmecharakter und 
ist nur dann anzuwenden, wenn der Vollzug einer Verwal
tungsentscheidung an einen Zeitpunkt oder an eine Frist ge
bunden ist oder dem Bürger schwer behebbare oder, nicht 
rückgängig zu machende Nachteile entstehen könnten.

Kosten des Nachprüfungsverfahrens

Das gerichtliche Verfahren zur Nachprüfung von Verwal
tungsentscheidungen ist kostenpflichtig. (§ 11 Abs. 1). Für die 
Erhebung der Gerichtskosten ist §164 n. ZPO anzuwenden.

Eine Befreiung von den Gerichtskosten, die durch Gesetz 
oder andere Rechtsvorschriften festgelegt werden kann (§11 
Abs. 1 Satz 2), ist gegenwärtig durch die Anpassungsvor
schriften für die Verfahren zur'Nachprüfung folgender Ver
waltungsentscheidungen vorgesehen: ”
— Streichung in der Wählerliste oder Ablehnung der Ein

tragung in .die Wählerliste nach § 27 Abs. 3 Wahlgesetz 
(Kostenfreiheit),

— Entscheidungen nach § 23 Abs. 1 Buchst, d, e, f und g so
wie § 18 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst, a, Ziff. 1 Buchst, g und Ziff. 2 
Buchst, d der JugendhilfeVO (Gebührenfreiheit),

— Entscheidungen nach §§ 3 Abs. 1 und- 4, 4 Abs. 3 der VO 
über die Aufgaben der örtlichen Räte und Betriebe bei 
der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger (Gebühren
freiheit).
Die Höhe der Gerichtsgebühren wird nach den Regelungen 

der ZPO durch den Gebührenwert bestimmt. Hinsichtlich sei
ner Berechnung (§ 172 ZPO) ist, zwischen vermögensrechtli- 

_chen und nichtvermögensrechtlichen Ansprüchen zu unter
scheiden.

Vermögensrechtliche Ansprüche sind gegeben bei der 
Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen nach dem 
Staatshaftungsgesetz; nach dem Entschädigungsgesetz, über 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz über die Aufga
ben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei sowie über 
die Androhung' und Festsetzung von Zwangsgeld nach der 
VO über die Staatliche Bauaufsicht und nach der Wohnraum- 
lenkungsVO. Für die Berechnung der Höhe des Gebühren
werts ist gemäß § 172 Abs. 1 Ziff. 5 ZPO der jeweilige Wert 
des geltend gemachten Anspruchs maßgeblich.

Allen-anderen in den Anpassungsvorschriften erfaßten 
Verwaltungsentscheidungen liegen nichtvermögensrechtliche 
Ansprüche19 zugrunde. Hierfür ist, soweit nach § 172 Abs. 2 
ZPO keine spezielle Gebührenwertregelung zutrifft, von 
einem allgemeinen Gebührenwert von 2 000 Mark auszuge
hen (vgl. § 172 Abs. 2 Ziff. 6 ZPO).
r Eine Gebührenwertherabsetzung durch das Gericht ist 

möglich. Soweit ein Rechtsanwalt im Verfahren mitwirkt, ist 
auch in den Verfahren,'in denen Gebührenfreiheit besteht, 
als Grundlage für die Berechnung der Rechtsanwaltskösten 
ein Gebührenwert festzusetzen.

Mit der Einreichung des Antrags ist vom Bürger grund
sätzlich die volle Gerichtsgebühr einzuzahlen, soweit nicht 
Kosten- oder Gebührenfreiheit besteht. Zu .beachten ist, daß 
eine Vorauszahlungspflicht gemäß § 169 Abs. 2 ZPO nicht für 
Ansprüche auf Schadenersatz besteht. Unter diese Bestim
mung sind Anträge auf Staatshaftungs- und Entschädigungs
ansprüche nach dem VP-Gesetz einzuordnen.

Entrichtet der Antragsteller nicht den erforderlichen Ko
stenvorschuß, empfiehlt sich, dafür nach § 169 Abs. 4 ZPO eine 
angemessene Frist zu setzen, verbunden mit dem Hinweis, 
daß der Antrag ohne weitere Prüfung als unzulässig abgewie
sen wird, wenn innerhalb der Frist keine Zahlung erfolgt 
oder kein Antrag auf Befreiung von der Vorauszählungs
pflicht (vgl. § 170 ZPO) gestellt wird.

Die Entscheidung über die Kosten des NachprüfungsVer
fahrens (Gerichtsgebühren, gerichtliche Auslagen und außer
gerichtliche Kosten) erfolgt nach § 11 des Gesetzes- über die 
Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprü
fung von Verwaltungsentscheidungen * i. V. m. § 173 ff. ZPO. 
Wurde die Verwaltungsentscheidung aufgehoben, trägt die 
Kosten des Nachprüfungsverfahrens dasjenige Verwaltungs
organ, das die aufgehobene Verwaltungsentscheidung ge
troffen hat. Wurde der Antrag des Bürgers als unzulässig 
oder unbegründet abgewiesen, sind ihm die Kosten des Ver
fahrens aufzuerlegen.

In der Endentscheidung hat das Gericht über die Pflicht 
zur Tragung der Kosten in einem besonderen Punkt zu ent
scheiden; die Kostenentscheidung ist zu begründen.

Im Falle der Rücknahme des Antrags auf Nachprüfung ist 
-zu beachten, in welchem Stadium des Verfahrens dies er
folgte. Wurde der Antrag vor Eintritt in die mündliche Ver
handlung zurückgenommen, entsteht keine Gerichtsgebühr. 
Wird er im Ergebnis der mündlichen Verhandlung zurückge
nommen, ist eine halbe Gerichtsgebühr zu erheben (vgl. § 166 
Abs. 2 und 3 .ZPO). ,

Eine Kostenfestsetzung gegen das Verwaltungsorgan fin
det im Nachprüfungsverfahren nicht statt. Wurde auf Grund 
des Antrags des Bürgers die Verwaltungsentscheidung auf
gehoben, zahlt das Gericht den vorausgezahlten Kostenvor
schuß an den Bürger zurück und ersetzt ihm seine außerge
richtlichen Kostern (insbesondere Rechtsanwaltskosten). Die 
erstatteten Beträge werden von dem Verwaltungsorgan ein
gezogen, das die Kosten zu tragen hat.20

V
17 Werden die gerichtlichen Verpflichtungen durch das Verwaltungs

organ nicht- erfüllt, ist in analoger Anwendung von § 87 ZPO das 
übergeordnete Verwaltungsorgan um Ihre Durchsetzung zu er
suchen.

18 In Ausnahmefällen kann die Verkündung Innerhalb von drei Ar
beitstagen erfolgen (§§ 84, 81 Abs. 1 ZPO).

19 Dazu zählen alle Ansprüche, die sich weder nach einem Geldwert 
. messen noch von einem vermögensrechüichen Verhältnis äbleiten

lassen.
20 Das Verfahren regelt sich naCh der JustizkostenO vom 10. De

zember 1975 f GBL I 1970 Nr. 1 S. 11) i. d. F. der Rechtsanwalts
gebührenordnung (RAGO) vom 1. Februar 1982 (GBl. I Nr. 9 S. 183).


